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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser,

Krise, Krise… Kaum war die Bankenkrise (Stichwort „Lehmann“) des Jahres 2008 über-
wunden und die Wirtschaft schaute wieder optimistischer in die Zukunft, ereilte uns der nächste
Schlag, die Schuldenkrise des Euro (Stichwort „Griechenland“). Die Rahmenbedingungen für
die Unternehmen verschlechtern sich wieder und es scheint, als ob aus dieser Schuldenkrise
abermals eine wahrhaftige Wirtschaftskrise erwachsen könnte wie in 2008. Gut, dass die Wirt-
schaft dieses Mal gelassener reagiert. Die Erfahrungen aus den vorhergehenden Krisen lässt
sie weitermachen und auf sich selbst vertrauen. 

Allerdings ärgert sich der Unternehmer doch in höchstem Maße. Während der ordentliche
Kaufmann verantwortungsvoll und sparsam mit seinen Mitteln haushalten muss, um Inves-
titionen zu finanzieren, Kapazitäten und Arbeitsplätze zu schaffen oder aufrecht zu halten,
gehen die Staaten hin und machen immer neue Schulden. Geld, das nicht da ist, wird aus-
gegeben und die nächste Generation verantwortungslos belastet. Ein Unternehmen hätte
längst die Insolvenz ereilt. 

Politiker mahnen und fordern das Sparen, vor allem aber bei den anderen. Sicherlich ist
Griechenland nicht zu entschuldigen und es muss hart durchgegriffen werden. Wir sollten
allerdings auch vor unserer eigenen Türe kehren. Unsere Situation ist besser, aber auch wir
geben mehr Geld aus als wir verdienen. Seit Jahren ist dies so. Der Unternehmer müsste
zunächst die Ausgaben senken. Die Erhöhung der Einnahmen ist der nächste Schritt. 

Für die Politik ist das einfacher, man erhöht die Einnahmen, sprich Steuern. So hat die Stadt
Köln wie viele andere Städte und Gemeinden im Jahr 2011 die Gewerbesteuer empfindlich
angehoben. Diese ist mittlerweile ebenso hoch wie die Körperschaftsteuer. Trotzdem sind
gerade die Kommunen höchst verschuldet. Es gibt viele Gemeinden, die selbst dann, wenn
sie ihr gesamtes Personal entlassen würden, immer noch keine Überschüsse erwirtschaften
würden. Das wäre bei Unternehmen unvorstellbar. Griechenland ist überall. Wir wünschen uns
Politiker, die eine konsequente Sparpolitik betreiben. 

Auch 2012 wird wieder spannend. Ihnen, unseren geschätzten Lesern, danken wir für Ihr
Interesse an dieser Mandantenzeitschrift und für die angenehme Zusammenarbeit im abge-
laufenen Jahr. Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest, und wünschen Ihnen ein
frohes und erfolgreiches Jahr 2012.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Sydow
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klasse V wechselte. Für  Januar und
Februar 2009 führte die Arbeitge-
berin Lohnsteuer nach der Steuer-
klasse V ab und zahlte der Klägerin
den verbleibenden Nettobetrag aus,
der aber unter 1.500 € lag. Die
Klägerin machte die entsprechen-
den Nettolohndifferenzen geltend.

Die Arbeitgeberin argumentierte,
wenn sie verpflichtet sei, auch bei
der Lohnsteuerklasse V 1.500 € zu
zahlen, würde sie durch den erhöh-
ten Bruttolohn wirtschaftlich erheb-
lich belastet und die Klägerin im
Gegenzug unangemessen begüns-
tigt. Die klagende Arbeitnehmerin
hielt dem entgegen, die Beklagte sei
unabhängig von der zu Grunde lie-
genden Steuerklasse verpflichtet, ihr
monatlich 1.500 € netto zu zahlen.

Auswirkungen eines Lohn-
steuerklassenwechsels auf
eine Nettolohnvereinbarung

Treffen Arbeitsvertragsparteien eine
Nettolohnvereinbarung, so bleibt der
Arbeitgeber grundsätzlich auch dann
zur Zahlung des vereinbarten Netto-
lohns verpflichtet, wenn der Arbeit-
nehmer die Steuerklasse wechselt.
Dies hat das Landesarbeitsgericht
Düsseldorf (LAG Düsseldorf, Urt. v.
19.4.2011, 16 Sa 1570/10, DStR
2011, S. 1579) entschieden.

Es ging um eine Arzthelferin, der ein
Nettolohn von 1.500 € zugesagt wor-
den war. Zum damaligen Zeitpunkt
wurde ihr Gehalt nach der Lohnsteuer-
klasse I versteuert. Anschließend
heiratete sie, so dass sie in die Steuer-

Der Arbeitsvertrag enthalte keinerlei
Möglichkeit, ihr Nettogehalt zu redu-
zieren.

Das Landesarbeitsgericht schloss sich
der Auffassung der Klägerin an (keine
ergänzende Vertragsauslegung, weil
keine planwidrige Regelungslücke;
kein Wegfall der Geschäftsgrundlage
und kein Rechtsmissbrauch).

Stellenausschreibung für
Berufsanfänger zulässig

Wenn ein staatlicher Krankenhaus-
betrieb eine Stellenausschreibung
für ein „Trainee-Programm“ für Hoch-
schulabsolventen/Young Professio-
nals herausgibt, die sich ausdrück-
lich an Berufsanfänger richtet, stellt

Termine Januar 2012 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern
und Sozialabgaben fällig werden:!

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei
Vierteljahreszahlern für das abge-
laufene Kalendervierteljahr; bei Jah-
reszahlern für das abgelaufene Kalen-
derjahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat; bei Vierteljahreszah-
lern (ohne Dauerfristverlängerung)
für das abgelaufene Kalenderviertel-
jahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
versicherungsbeiträge sind einheit-
lich auf den drittletzten Bankarbeits-

tag des laufenden Monats vorgezo-
gen worden. Um Säumniszuschläge
zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise.
Diese müssen dann bis spätestens
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h.
am 25.1.2012) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Wird
die Lohnbuchführung durch extern Be-
auftragte erledigt, sollten die Lohn-
und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor
dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf
einen Montag oder auf einen Tag
nach Feiertagen fällt.

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und
Lohnsteueranmeldungen müssen
grundsätzlich bis zum 10. des dem
Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf
einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der
Stichtag. Es muss so frühzeitig über-
wiesen werden, dass die Wert-
stellung auf dem Konto des Finanz-
amts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
Bei einer Säumnis der Zahlung bis
zu drei Tagen werden keine Säumnis-
zuschläge erhoben.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu
beachten, dass die Zahlung erst drei
Tage nach Eingang des Schecks

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4 10.1.2012 13.1.2012 6.1.2012

Sozialversicherung5 27.1.2012 entfällt entfällt

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.
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dies keinen Verstoß gegen das Anti-
diskriminierungsgesetz (§ 7 Abs. 1
AGG i. V. m. § 1 AGG) dar, weil für
die Begrenzung auf Berufsanfänger
ein sachlicher Grund vorhanden ist.
Der Arbeitgeber müsse in der Lage
sein, Nachwuchskräfte möglichst spe-
zifisch auszubilden und damit lang-
fristig an sich zu binden. Keinen
Verstoß gegen das genannte Ge-
setz stellt es auch dar, wenn in einer
solchen Stellenausschreibung in
inhaltlicher Übereinstimmung mit
dem Landesgleichstellungsgesetz
auf eine vorrangige Berücksichti-
gung von Frauen bei gleichwertiger
Qualifikation hingewiesen wird. Dies
hat das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg (LAG Berlin-Branden-
burg, Urt. v. 14.1.2011, 9 Sa
1771/10 (Revision eingelegt, Az.:
BAG: 8 AZR 429/11), DB 2011,
S. 2040) entschieden.

Besteuerung von erb-
schaftsteuerlich vor-
belastetem Vermögen

Beim Erwerb von Todes wegen
kann die Übertragung von Vermö-
gen über die allgemeinen steuer-
lichen Vergünstigungen hinaus eine
zusätzliche Steuerentlastung erfah-
ren. Zwei Voraussetzungen müssen
dazu erfüllt sein:

• Der Erwerber muss im Verhältnis
zum Erblasser dem Personenkreis
in der Steuerklasse I angehören.

• Das Vermögen ist innerhalb der
letzten zehn Jahre bereits bei der
Übertragung auf Personen dieser
Steuerklasse mit Erbschaftsteuer
belastet worden.

Damit kann es sich nur handeln um
einen Erwerb

• vom Ehegatten oder Lebenspart-
ner

• von Kindern oder Stiefkindern

• von Kindern dieser Kinder oder

• der Eltern oder Großeltern im
Todesfall der Kinder

Eine Ausdehnung des begünstigten
Personenkreises auf andere Perso-
nen ist im Gesetz nicht vorgesehen.
Mit dieser Begründung hat der
Bundesfinanzhof (BFH, Beschl. v.
14.7.2011, II B 27/11, DB 2011,
S. 2180) den Antrag eines Erben
abgelehnt, der von seinem Bruder
Vermögen geerbt hatte, das inner-
halb der letzten zehn Jahre von den
Eltern auf den Verstorbenen über-
tragen worden war.

Einkommensteuer für das
Todesjahr des Erblassers
ist keine Nachlass-
verbindlichkeit

Mit dem Erbfall geht das Vermögen
des Erblassers als seine Erbschaft
auf die Erben über. Zur Erbschaft
gehören auch die Verbindlichkeiten
des Erblassers. Da die Erbschaft-
steuer nur die tatsächliche Bereiche-
rung des Erben erfassen soll, müs-
sen die mit dem Nachlass zusam-
menhängenden Schulden und Las-
ten (Nachlassverbindlichkeiten) bei
der Berechnung des steuerpflichti-
gen Erwerbs von dem Aktivvermö-
gen abgezogen werden. Abzugs-
fähig sind z. B. Steuerschulden des
Erblassers, sofern sie spätestens
zum Zeitpunkt der Entstehung der
Erbschaftsteuer entstanden, aber
noch nicht getilgt sind. Die Erb-
schaftsteuer entsteht bei Erwerben
von Todes wegen grundsätzlich mit
dem Tode des Erblassers.

Ob die Einkommensteuer für das
Kalenderjahr, in dem der Erblasser
verstirbt, als Nachlassverbindlichkeit
abgezogen werden kann, ist noch
nicht abschließend geklärt.

Das Niedersächsische Finanzge-
richt (Niedersächsisches FG, Urt. v.
23.2.2011 3 K 220/10 (Revision
eingelegt, Az. BFH: II R 19/11),
LEXinform 5012481) hat entschie-
den, dass die Einkommensteuer für

das Todesjahr des Erblassers nicht
als Nachlassverbindlichkeit abgezo-
gen werden kann, da die Einkom-
mensteuer des Todesjahres am
Todestag noch nicht entstanden ist.

Beispiel: Todestag ist der 31.8.2010.
Der Einkommensteuerbescheid 2010
datiert vom 30.5.2011. Die Einkom-
mensteuer 2010 entsteht erst mit
dem Ablauf des Veranlagungszeit-
raums 2010 am 31.12.2010 und
somit nach dem Todestag, so dass
ein Abzug der nachzuzahlenden
Einkommensteuer des Erblassers
als Nachlassverbindlichkeit nicht
möglich ist.

Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden.

Aktienoptionsrecht im
Zusammenhang mit
Anteilsveräußerung

Geldwerte Vorteile aus der Aus-
übung von Aktienoptionsrechten
stellen in der Regel Arbeitslohn dar.
Werden solche Optionsrechte je-
doch im Zusammenhang mit der
Übertragung von GmbH-Anteilen
eingeräumt, kann dies anders zu
beurteilen sein. Entscheidend ist, ob
die Aktienoption als Gegenleistung
für die Zurverfügungstellung der Ar-
beitskraft des Arbeitnehmers ge-
währt wird oder ob andere Gründe
eine Rolle spielen.

Wird der Veräußerer Arbeitnehmer
der erwerbenden Gesellschaft und
ist die Aktienoption Bestandteil
eines Arbeitsvertrags, führt dies nicht
zwangsläufig zu Arbeitslohn. Es
kommt nicht darauf an, in welcher
Form sich die Beteiligten vertraglich
gebunden haben, sondern vielmehr
auf das wirtschaftlich Gewollte. Steht
das Aktienoptionsrecht also im
Zusammenhang mit einer Anteils-
übertragung, kann dies bei einem
wesentlich Beteiligten zu Einkünften
aus Gewerbebetrieb führen (BFH,
Urt. v. 30.6.2011, VI R 80/10, DStR
2011, S. 1757, DB 2011, S. 2064).
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Rückrechnung reicht nicht aus.
Für Bestände, die durch Schwund,
Verderb und ähnliche Vorgänge
unvorhersehbare Abgänge erlei-
den können, und für besonders
wertvolle Güter ist nur die Stich-
tagsinventur zulässig. Zu beach-
ten ist ebenfalls, dass Steuerver-
günstigungen wie das Verbrauchs-
folge-Verfahren, die auf die Zu-
sammensetzung der Bestände
am Bilanzstichtag abstellen, nicht
in Anspruch genommen werden
können.

• Bei der so genannten Einlage-
rungsinventur mit automatisch
gesteuerten Lagersystemen (z. B.
nicht begehbare Hochregallager)
erfolgt die Bestandsaufnahme
laufend mit der Einlagerung der
Ware. Soweit Teile des Lagers
während des Geschäftsjahres nicht
bewegt worden sind, bestehen
Bedenken gegen diese Hand-
habung.

• Das Stichproben-Inventurver-
fahren erlaubt eine Inventur mit
Hilfe anerkannter mathematisch-
statistischer Methoden auf Grund
von Stichproben. Die Stichproben-
inventur muss den Aussagewert
einer konventionellen Inventur
haben. Das ist der Fall, wenn ein
Sicherheitsgrad von 95 % erreicht
und relative Stichprobenfehler
von 1 % des gesamten Buchwerts
nicht überschritten werden. Hoch-
wertige Güter und Gegenstände,
die einem unkontrollierten Schwund
unterliegen, sind nicht in dieses
Verfahren einzubeziehen.

• Das Festwertverfahren kann auf
Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe angewendet wer-
den. Voraussetzung ist, dass die
Gegenstände im Gesamtwert für
das Unternehmen von nachrangiger
Bedeutung sind, sich der Bestand
in Größe, Zusammensetzung und
Wert kaum verändert und die
Gegenstände regelmäßig ersetzt
werden. Eine körperliche Inventur
ist bei diesen Gegenständen in

Bestimmungen zur
Inventur am Bilanzstichtag

Alle Kaufleute, die nach den han-
delsrechtlichen oder steuerlichen
Vorschriften Bücher führen und im
Laufe des Wirtschaftsjahres keine
permanente Inventur vornehmen,
müssen zum Ende des Wirtschafts-
jahres Bestandsaufnahmen vorneh-
men (Die Inventurvorschriften erge-
ben sich aus den §§ 240, 241 HGB
und den §§ 140, 141 AO.). Diese
sind eine Voraussetzung für die
Ordnungsmäßigkeit der Buchfüh-
rung des Unternehmens und müs-
sen am Bilanzstichtag erfolgen.

Steuerliche Teilwertabschreibungen
können nur noch bei voraussichtlich
dauernder Wertminderung vorge-
nommen werden. Diese Vorausset-
zungen müssen zu jedem Bilanz-
stichtag neu nachgewiesen wer-
den. Das ist bei der Inventurdurch-
führung zu berücksichtigen.

Eine Fotoinventur ist nicht zulässig.
Auf Grund der oft sehr zeitaufwendi-
gen Inventurarbeiten, insbesondere
bei den Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen, den Fabrikaten und Handels-
waren, gibt es aber zeitliche Erleich-
terungen für die Inventurarbeiten:

• Bei der so genannten zeitnahen
Inventur können die Bestands-
aufnahmen innerhalb von 10 Tagen
vor oder nach dem Bilanzstichtag
stattfinden. Zwischenzeitliche Be-
standsveränderungen durch Ein-
käufe oder Verkäufe sind zuver-
lässig festzuhalten.

• Bei der zeitlich verlegten Inven-
tur können die Bestandsaufnah-
men innerhalb der letzten drei
Monate vor oder der ersten zwei
Monate nach dem Bilanzstichtag
vorgenommen werden. Diese In-
ventur erfordert eine wertmäßige
Fortschreibung bzw. eine wert-
mäßige Rückrechnung der durch
die Inventur ermittelten Bestände
zum Bilanzstichtag. Eine nur men-
genmäßige Fortschreibung bzw.

der Regel alle drei Jahre oder bei
wesentlichen Mengenänderungen
sowie bei Änderung in der
Zusammensetzung vorzuneh-
men. In Ausnahmefällen kann
eine Inventur nach fünf Jahren
ausreichen.

• Wird das Verfahren der perma-
nenten Inventur angewendet, ist
darauf zu achten, dass bis zum
Bilanzstichtag alle Vorräte nach-
weislich einmal aufgenommen
worden sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle
Wirtschaftsgüter lückenlos und voll-
ständig zu erfassen. Die Aufzeich-
nungen sind so zu führen, dass eine
spätere Nachprüfung möglich ist. Es
ist zweckmäßig, die Bestandsauf-
nahmelisten so zu gliedern, dass sie
den räumlich getrennt gelagerten
Vorräten entsprechen. Der Lagerort
der aufgenommenen Wirtschafts-
güter ist zu vermerken. Die Be-
standsaufnahmelisten sind von den
aufnehmenden Personen abzuzeich-
nen. Es kann organisatorisch not-
wendig sein, die Bestandsaufnah-
men durch ansagende Personen
und aufschreibende Mitarbeiter vor-
zunehmen. Inventuranweisungen,
Aufnahmepläne, Originalaufzeich-
nungen und die spätere Reinschrift
der Bestandsaufnahmelisten sind
aufzubewahren.

Fremde Vorräte, z. B. Kommissions-
waren oder berechnete, vom Kun-
den noch nicht abgeholte Waren
oder Fabrikate sind getrennt zu
lagern, um Inventurfehler zu vermei-
den. Fremdvorräte müssen nur er-
fasst werden, wenn der Eigentümer
einen Nachweis verlangt.

Eigene Vorräte sind immer zu erfas-
sen. Das schließt minderwertige
und mit Mängeln behaftete Vorräte
ebenso ein wie rollende oder
schwimmende Waren. Bei unfertigen
Erzeugnissen muss zur späteren
Ermittlung der Herstellungskosten
der Fertigungsgrad angegeben
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werden. Dabei ist an verlängerte
Werkbänke (Fremdbearbeiter) und
die Werkstattinventur zu denken.

Alle Forderungen und Verbind-
lichkeiten des Unternehmens sind
zu erfassen. Das gilt auch für Besitz-
und Schuldwechsel. Es sind ent-
sprechende Saldenlisten zu erstel-
len. Bargeld in Haupt- und Neben-
kassen ist durch Kassensturz zu
ermitteln.

Zur Inventurerleichterung können
Diktiergeräte verwendet werden.
Besprochene Tonbänder können
gelöscht werden, sobald die Anga-
ben in die Inventurlisten übernom-
men und geprüft worden sind.

Keine Rückstellung für
eine freiwillige Prüfung
des Jahresabschlusses

Rückstellungen für ungewisse Ver-
bindlichkeiten sind im Jahresab-
schluss zu bilden für Verpflichtungen
gegenüber Dritten, die dem Grund
oder der Höhe nach ungewiss sind.
Die wirtschaftliche Verursachung der
Verpflichtung muss in der Zeit vor
dem Bilanzstichtag liegen. Zu bilden
sind Rückstellungen nur für wahr-
scheinlich bestehende Verpflichtun-
gen gegenüber Anderen (sog. Außen-
verpflichtung). Innenverpflichtungen,
also betriebsinterne Verpflichtungen,
die sich der Unternehmer selbst auf-
erlegt, sind nicht rückstellungsfähig.

Ein Unternehmer muss für die Kos-
ten der Prüfung des Jahresab-
schlusses eine Rückstellung bilden,
wenn am Bilanzstichtag eine Ver-
pflichtung zur Prüfung des Ab-
schlusses bestand. Die Verpflich-
tung kann sowohl auf öffentlichem
Recht als auch auf Privatrecht beru-
hen.

Rückstellungen für Prüfungskosten
ohne gesetzliche Prüfungspflicht
werden von der Finanzverwaltung
abgelehnt. Das Niedersächsische
Finanzgericht (Niedersächsisches

FG, Urt. v. 26.5.2011, 14 K 229/09
(Revision eingelegt, Az. BFH: IV R
26/11), LEXinform 5012467) bestä-
tigte diese Auffassung: Ein Unter-
nehmer, der gesetzlich nicht ver-
pflichtet ist, seinen Jahresabschluss
prüfen zu lassen, kann für deren
freiwillige Prüfung keine Rückstel-
lung bilden.

Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden.

Rechnungsabgrenzungs-
posten: Bearbeitungsent-
gelt für öffentliche Darlehen

Wenn für öffentlich geförderte, be-
triebliche Darlehen ein Bearbei-
tungsentgelt gezahlt wird, war bisher
fraglich, ob das Entgelt bei einem
Bilanzierenden als sog. aktiver Rech-
nungsabgrenzungsposten behan-
delt werden muss oder sofort als
Betriebsausgabe abzugsfähig ist.

Nach einem Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH, Urt. v. 22.6.2011,
I R 7/10, BFH/NV 2011, S. 1766,
DB 2011, S. 2006) ist zunächst festzu-
stellen, ob das Bearbeitungsentgelt
im Falle einer vorzeitigen Beendi-
gung des Darlehensverhältnisses
anteilig zurückgefordert werden kann.
Wenn ja, ist ein Rechnungsabgren-
zungsposten zu bilden. Wenn nein,
ist das Bearbeitungsentgelt nur dann
aktiv abzugrenzen, wenn das Dar-
lehensverhältnis nur aus wichtigem
Grund gekündigt werden kann und
konkrete Anhaltspunkte hierfür feh-
len, so dass mit einer Kündigung nicht
ernsthaft gerechnet werden kann.

Steuerabzug bei Bauleis-
tungen: Folgebescheini-
gung beantragen

Der Auftraggeber (Leistungsempfän-
ger) einer Bauleistung ist verpflich-
tet, von der Gegenleistung 15 % ein-
zubehalten und an das Finanzamt
abzuführen. Demzufolge darf der
Empfänger der Bauleistung nur den
um den Steuerabzug geminderten

Preis an den Bauunternehmer aus-
zahlen. Die Abzugsverpflichtung tritt
ein, wenn der Empfänger der Bau-
leistung ein Unternehmer i. S. d.
Umsatzsteuerrechts (auch wenn er
nur umsatzsteuerfreie Vermietungs-
umsätze tätigt) oder eine juristische
Person des öffentlichen Rechts
(z. B. eine Gemeinde) ist, (§ 48
Abs. 1 EStG).

Der Empfänger der Bauleistung (Leis-
tungsempfänger) muss den Steuer-
abzug nicht vornehmen (§ 48 Abs. 1
EStG), wenn

• der Bauunternehmer eine gültige,
durch das Finanzamt ausgestellte
Freistellungsbescheinigung vorle-
gen kann (§ 48 Abs. 2 Satz 1
EStG) oder

• die an den Bauunternehmer zu
zahlende Gegenleistung im lau-
fenden Kalenderjahr voraussicht-
lich 5.000 € nicht übersteigt (§ 48
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG). Bei
Leistungsempfängern, die aus-
schließlich umsatzsteuerfreie Ver-
mietungsumsätze erbringen (Ver-
mieter), erhöht sich diese Baga-
tellgrenze auf 15.000 € (§ 48
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG). Zur Er-
mittlung der Bagatellgrenzen sind
alle im Kalenderjahr an den Leis-
tungsempfänger erbrachten und
voraussichtlich zu erbringenden
Bauleistungen zusammenzurech-
nen (§ 48 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Nach einem Schreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF,
Schr. v. 27.12.2002, IV A 5  - S 2272 -
1/20, Tz 34, BStBl 2002 I, S. 1399)
sind auf unbeschränkte Zeit erteilte
Freistellungsbescheinigungen nur
für drei Jahre gültig. Eine Folgebe-
scheinigung ist auszustellen, wenn
der Antrag sechs Monate vor Ablauf
der Geltungsdauer gestellt wird.

Hinweis: Betroffene Bauunterneh-
mer und Handwerker sollten ihre
Bescheinigungen prüfen und ggf.
noch in diesem Jahr einen neuen
Antrag stellen.
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Überprüfung der Miethöhe
zum 1.1.2012 bei verbillig-
ter Vermietung

Bei verbilligter Vermietung von Woh-
nungen sowohl an Angehörige als
auch an fremde Dritte beträgt die
Grenze 66 % der ortsüblichen
Marktmiete (§ 21 Abs. 2 EStG i. d. F.
des Steuervereinfachungsgesetzes
2011). Deshalb ist Folgendes zu
beachten:

• Beträgt die vereinbarte Miete min-
destens 66 % der ortsüblichen
Marktmiete, dann sind die mit den
Mieteinnahmen zusammenhän-
genden Werbungskosten voll
abzugsfähig.

• Liegt der Mietzins unterhalb von
66 % der ortsüblichen Marktmiete,
können die Aufwendungen nur ent-
sprechend dem entgeltlichen An-
teil der Vermietung geltend ge-
macht werden. 

Aus diesem Grund sollten beste-
hende Mietverträge kurzfristig darauf
geprüft werden, ob sie den üblichen
Konditionen entsprechen und auch
so durchgeführt werden. Dies gilt
auch für die zu zahlenden Neben-
kosten (BFH, Urt. v. 17.2.1998, IX R
30/96, BStBl 1998 II, S. 349; vgl.
aber auch FG Baden-Württemberg,
Urt. v. 21.1.2000, 12 K 120/98 (rkr.),
EFG 2000, S. 627). Insbesondere
sollte die Höhe der Miete geprüft
und zum 1.1.2012 ggf. angepasst
werden. Dabei empfiehlt es sich,
nicht bis an die äußersten Grenzen
heranzugehen. Eine Totalüberschuss-
prognose ist in allen Fällen nicht mehr
erforderlich.

Der Mietvertrag muss insbesondere
bei Vermietung an Angehörige
einem Fremdvergleich (Vermietung
an fremde Dritte) standhalten, weil
er sonst steuerrechtlich nicht aner-
kannt wird (BFH, Urt. v. 22.7.2003,
IX R 59/02, BStBl 2003 II, S. 806).

Zuflusszeitpunkt verbilligter
Arbeitnehmeraktien

Dem Arbeitnehmer fließt der geld-
werte Vorteil in Form verbilligter
Aktien dann zu, wenn er wirtschaftlich
über die Aktien verfügen kann. Allein
das Innehaben von Ansprüchen oder
Rechten, also die vertragliche Ver-
einbarung dazu, reicht nicht aus. Ein
Zufluss ist z. B. dann anzunehmen,
wenn die Wertpapiere sich im Depot
des Arbeitnehmers befinden und nur
Sperr- oder Haltefristen eine Verfüg-
barkeit beschränken.

Keine wirtschaftliche Verfügungs-
macht des Arbeitnehmers liegt dann
vor, wenn zwar eine Zusage für eine
Aktienoption gegeben wurde, aber die
Aktien zu diesem Zeitpunkt weder
handelbar, lieferbar noch beleihbar
sind. Auch eine fehlende Zustim-
mung von Organen der abgebenden
Gesellschaft kann im Hinblick auf die
Verfügbarkeit ein Hindernis sein (BFH,
Urt. v. 30.6.2011, VI R 37/09, DB
2011, S. 2127).

Überprüfung der Gesell-
schafter-Geschäftsführer-
bezüge vor dem 1.1.2012

Aufgrund eines Urteils des Bundes-
finanzhofs (BFH, Urt. v. 5.10.1994,
I R 50/94, BStBl 1995 II, S. 549) aus
dem Jahre 1994 sind die Jahres-
gesamtbezüge eines Gesellschafter-
Geschäftsführers in ein Festgehalt (in
der Regel mindestens 75 %) und in
einen Tantiemeanteil (in der Regel
höchstens 25 %) aufzuteilen (BFH,
Urt. v. 27.2.2003, I R 46/01, DStR
2003, S. 1567). Der variable Tantieme-
anteil ist in Relation zu dem erwarteten
Durchschnittsgewinn auszudrücken.

Die Tantieme ist anlässlich jeder Ge-
haltsanpassung, spätestens jedoch
nach Ablauf von drei Jahren auf ihre
Angemessenheit zu überprüfen (BMF,
Schr. v. 3.1.1996, IV B 7 - S 2742 -
71/95, BStBl 1996 I, S. 53; BMF,
Schr. v. 5.1.1998, IV B 7 - S 2742 -
1/98, BStBl 1998 I, S. 90). Falls die
Bezüge zuletzt im Jahre 2008 für die

Jahre 2009 - 2011 festgelegt worden
sind, muss noch vor dem 1.1.2012
eine Neuberechnung erfolgen. Dabei
muss auch beachtet werden, dass
die Gesamtbezüge im Einzelfall an-
gemessen sind. So kann es notwen-
dig sein, die Tantieme und die Ge-
samtbezüge - z. B. wegen weiterer
Bezüge aus anderen Tätigkeiten - auf
einen bestimmten Höchstbetrag zu
begrenzen (BFH, Urt. v. 27.2.2003,
I R 46/01, BStBl 2004 II, S. 132).

Sowohl die Neufestsetzung als auch
sämtliche Änderungen der Bezüge
sind grundsätzlich im Voraus durch
die Gesellschafterversammlung fest-
zustellen (BMF, Schr. v. 16.5.1994,
IV B 7 - S 2742 - 14/94, BStBl 1994 I,
S. 868).

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der
Urteile zu diesem Themengebiet ist
es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit
dem Steuerberater abzustimmen.

Abgabe von standardisiert
zubereiteten Speisen an
einem Imbissstand mit nur
behelfsmäßigen Verzehr-
vorrichtungen unterliegt
dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v.
8.6.2011, XI R 37/08, DB 2011,
S. 2129) hat in einer weiteren Ent-
scheidung bestätigt, dass die Ab-
gabe von standardisiert zubereite-
ten Speisen an Imbissständen dem
ermäßigten Umsatzsteuersatz unter-
liegt. Voraussetzung ist, dass der
Unternehmer lediglich behelfsmäßige
Verzehrvorrichtungen zur Verfügung
stellt. Hierzu zählen die Verkaufs-
theke, um den Imbissstand laufende
Ablagebretter und weitere Ablage-
möglichkeiten ohne Sitzgelegen-
heiten. Stellt der Unternehmer (auch)
Tische mit Sitzgelegenheiten zur Ver-
fügung, muss er die Umsätze tren-
nen in Außer-Haus-Verkauf und
Verzehr an behelfsmäßigen Verzehr-
vorrichtungen (ermäßigter Steuer-
satz) und Verzehr an Tischen mit
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Sitzgelegenheit (voller Steuersatz).
Fehlt es an geeigneten Aufzeichnun-
gen, kann der Umsatz, der auf die
Speisen zum Verzehr an behelfs-
mäßigen Verzehrvorrichtungen und
an Tischen mit Sitzgelegenheit ent-
fällt, z. B. anhand der Plätze ge-
schätzt werden.

Rechnungsberichtigung
bei Geschäftsveräußerung
im Ganzen wirkt erst im
Veranlagungszeitraum der
Korrektur

Die Geschäftsveräußerung im Gan-
zen unterliegt nicht der Umsatz-
steuer. Weist ein Unternehmer für
diesen nicht steuerbaren Vorgang in
einer Rechnung Umsatzsteuer aus,
schuldet er diesen Steuerbetrag.
Eine Korrektur der Rechnung ist
nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt
der Rechnungsstellung, sondern
erst im Jahr der Berichtigung wirk-
sam. Dieses hat erneut der Bundes-
finanzhof (BFH, Beschl. v. 28.7.2011,
V B 115/10, LEXinform 5906310)
entschieden. Darüber hinaus weist
das Gericht darauf hin, dass die
bestandskräftig festgesetzte Um-
satzsteuer nur dann aus Billigkeit
erlassen werden kann, wenn die
Steuerfestsetzung offensichtlich und
eindeutig unrichtig ist. War jedoch
im konkreten Fall zweifelhaft, ob eine
nicht steuerbare Geschäftsveräuße-
rung vorlag, liegen die Vorausset-
zungen für einen Billigkeitserlass
nicht vor.

Hinweis: Beim Bundesfinanzhof
(BFH, anhängig seit 21.4.2011, XI R
41/10, LEXinform 0928340) ist ein
Revisionsverfahren anhängig, in
dem es bezüglich des Vorsteuerab-
zugs um die Rückwirkung einer
Rechnungsberichtigung auf den Zeit-
punkt der ursprünglichen Rech-
nungserteilung geht.

Umsatzsteuerfreie inner-
gemeinschaftliche
Lieferung setzt ordnungs-
gemäßen Belegnachweis
voraus

Eine innergemeinschaftliche Liefe-
rung ist regelmäßig nur umsatz-
steuerfrei, wenn ihre Voraussetzun-
gen durch ordnungsgemäße Belege
nachgewiesen werden. Dies setzt
u. a. voraus, dass in der Rechnung
auf die Steuerfreiheit der Lieferung
als innergemeinschaftliche Liefe-
rung hingewiesen wird.

Holt der Abnehmer den Gegen-
stand selbst oder durch einen Be-
auftragten ab, muss der Abholende
versichern, den Gegenstand in einen
anderen EU-Mitgliedstaat zu verbrin-
gen. Diese Erklärung muss gegen-
über dem leistenden Unternehmer
abgegeben werden. Eine Erklärung,
die gegenüber einer dritten Person
abgegeben wird und den leistenden
Unternehmer nicht namentlich be-
zeichnet, reicht jedenfalls nicht aus.

Sind die Belege z. B. im vorgenann-
ten Umfang formell unvollständig,
kommt eine Steuerfreiheit aus Grün-
den des Vertrauensschutzes nicht in
Betracht (BFH, Urt. v. 12.5.2011,
V R 46/10, BFH/NV 2011, S. 1801,
DStR 2011, S. 1709, DB 2011,
S. 2016).

Anforderungen an den
Nachweis der Einwilli-
gung des Verbrauchers
in Telefonwerbung

Telefonwerbung gegenüber Verbrau-
chern ist generell nur nach deren
vorheriger ausdrücklicher Einwilli-
gung zulässig (§ 7 Abs. 2 Nr. 2
UWG).

Für den Nachweis des Einverständ-
nisses ist es erforderlich, dass der
Werbende die konkrete Einverständ-
niserklärung jedes einzelnen Ver-
brauchers vollständig dokumentiert.
Dies setzt im Falle einer elektro-
nisch übermittelten Einverständnis-
erklärung deren Speicherung und die
jederzeitige Möglichkeit eines Aus-
drucks voraus.

Nicht ausreichend als Nachweis
eines Einverständnisses in Werbe-
anrufe ist der durch den Absender
bestätigte Eingang eines Online-
Formulars mit Angabe einer Telefon-
nummer (BGH, Urt. v. 10.2.2011,
I ZR 164/09, DB 2011, S. 1857).

Leasing: Berechnung
eines Minderwertaus-
gleichs bei Kfz-Rückgabe
ohne Umsatzsteuer

Ein Minderwertausgleich, den der
Leasinggeber bei vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung oder nach regulä-
rem Vertragsablauf wegen einer
über normale Verschleißerscheinun-
gen hinausgehenden Verschlechte-
rung der zurückzugebenden Leasing-
sache vom Leasingnehmer bean-
spruchen kann, ist ohne Umsatz-
steuer zu berechnen. Dem Minder-
wertausgleich steht keine steuerbare
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2012

Ab 1. Januar 2012 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung:

2012
jährlich

€

2011
jährlich

€

2012
monatlich

€

2011
monatlich

€
West
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung
Arbeitslosenversicherung

Ost
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung
Arbeitslosenversicherung

45.900,00
45.900,00
67.200,00
67.200,00

44.550,00
44.550,00
66.000,00
66.000,00

45.900,00
45.900,00
57.600,00
57.600,00

44.550,00
44.550,00
57.600,00
57.600,00

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei
einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 50.850 € (monatlich 4.237,50 €). Für die bereits am
31.12.2002 in der privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 45.900 € (monatlich
3.825,00 €) [GmbH-Report 2011, R 300, NWB 38/2011, S. 3179].

3.825,00
3.825,00
5.600,00
5.600,00

3.825,00
3.825,00
4.800,00
4.800,00

3.712,50
3.712,50
5.500,00
5.500,00

3.712,50
3.712,50
4.800,00
4.800,00

Leistung des Leasinggebers (§ 1
Abs. 1 Nr. 1 UStG) gegenüber, so
dass der Leasinggeber deshalb dar-
auf keine Umsatzsteuer zu entrich-
ten hat (BGH, Urt. v. 18.5.2011, VIII
ZR 260/10, DB 2011, S. 2084).

P-Konto schützt vor
Kontopfändung

Durch den Pfändungsschutz wird
sichergestellt, dass Schuldner auch
bei einer Pfändung ihres Arbeits-
einkommens ihr Existenzminimum

sichern und die gesetzlichen Unter-
haltspflichten erfüllen können. Seit
1. Juli 2011 beträgt der unpfändbare
Grundbetrag 1.028,89 € monatlich.
Dieser Betrag erhöht sich, wenn ge-
setzliche Unterhaltspflichten zu er-
füllen sind, um monatlich 387,22 €
für die erste und um jeweils weitere
215,73 € für die zweite bis fünfte
Person. Wenn Schuldner mehr ver-
dienen als den so ermittelten pfän-
dungsfreien Betrag, verbleibt ihnen
vom Mehrbetrag ebenfalls ein be-
stimmter Anteil.

Bei drohender Kontopfändung be-
steht für Kontoinhaber die Möglich-
keit, ihr Girokonto in ein Pfändungs-
schutzkonto (sog. P-Konto) umwan-
deln zu lassen. Beim P-Konto erhält
der Schuldner ohne gerichtliches Ver-
fahren einen automatischen Sockel-
Pfändungsschutz in Höhe des un-
pfändbaren Freibetrags (Pressemit-
teilung des BMJ vom 1.7.2011).

Ab 1. Januar 2012 ist das P-Konto
die einzige Möglichkeit, Schutz ge-
gen eine Kontopfändung zu erhalten;
den Weg über das Vollstreckungs-
gericht gibt es dann nicht mehr.


